
Ho2~sCHb\ERSCHAFT AN DER .. 
TECHN,ISCHEN UNIVERSITAT GRAZ 
KÖRPERSCHAFT ÖFFENTLICHEN RECHTS 

L 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Karl Lueger Ring 
1010 Wie n 

Betr.: Entwurf der Novelle des Bundesgesetzes 
über die Verleihung des Doktorates unter 
den Auspizien des Bundespräsidenten 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

IHR lEICHEN: 

A-8010 GRAl, RECHBAUERSTRASSE 12, 
TELEFON (0316) 824013 od. 873/6103 

BANK: CA-BV Graz Nr. 88-67384/00 

UNSER lEICHEN: 
REC.AUS./Bra.ri. 

GRAl,AM: 
2. 5. 1990 

Datum: 3. :,::~! E~;O 

I VerteiIL_~-~ CAo 
-- -'- ;1. tlV ulA. t/l,.. 

Die Hochschülerschaft an der Techn.Universität Graz nimmt zur Novelle des Bundesge
setzes über die Verleihung des Doktorates unter den Auspizien des Bundespräsidenten 
wie folgt Stellung: 

Zu § 5: 

Di e Worte "mi ndestens gl ei ch geei gnet" bedeuten wohl "gl ei ch oder besser geei gnet" . 
Sollten sub auspiciis promovierte Doktoren "besser geeignet" sein als andere Bewer
ber, dann bedarf es wohl keiner eigenen gesetzlichen Regelung, um sie bevorzugt auf
zunehmen. Sollten Sie aber "gleich geeignet" sein, so darf festgestellt werden, daß 
eine Bevorzugung für die Republik Österreich nicht unbedingt von Vorteil sein muß -
sub auspiciis ist schließlich kein Gradmesser für die nicht-fachliche Qualifikation. 
Darüber hinaus erscheint die Feststellung der gleichen Eignung schwer oder nicht 
administrierbar. 

Für die Hochschülerschaft 

~~~ 
Manfred Brandl 
(Vorsitzender) 

NUR MEHR 8% ALLER STUDIERENDEN ÖSTERREICHS ERHALTEN EINE STUDIENBEIHILFE! 
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HOCHSCHÜlERSCHAFT AN DER .. 
TECHNISCHEN UNIVERSITAT GRAZ 
KÖRPERSCHAFT ÖFFENTLICHEN RECHTS 
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An das 
Präsidium des Nationalrates 

Kar1 Lueger Ring 1 
1010 Wie n 

Betr.: Entwurf der Novelle des Bundesgesetzes 
über die Verleihung des Doktorates unter 
den Auspizien des Bundespräsidenten 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

IHR lEICHEN: 

A-80l0 GRAl, RECHBAUERSTRASSE 12, 
TELEFON (0316) 824013 od. 873/6103 

BANK: CA-BV Graz Nr. 88-67384/00 

UNSER lEICHEN: 
REC.AUS./Bra.ri. 

GRAl,AM: 
2. 5. 1990 

Die Hochschülerschaft an der Techn.Universität Graz nimmt zur Novelle des Bundesge
setzes über die Verleihung des Doktorates unter den Auspizien des Bundespräsidenten 
wie folgt Stellung: 

Zu § 5: 

Die Worte "mindestens gleich geeignet" bedeuten wohl "g1eich oder besser geeignet". 
Sollten sub auspiciis promovierte Doktoren "besser geeignet" sein als andere Bewer
ber, dann bedarf es wohl keiner eigenen gesetzlichen Regelung, um sie bevorzugt auf
zunehmen. Sollten Sie aber "g1eich geeignet" sein, so darf festgestellt werden, daß 
eine Bevorzugung für die Republik Österreich nicht unbedingt von Vorteil .sein muß -
sub auspiciis ist schließlich kein Gradmesser für die nicht-fachliche Qualifikation. 
Darüber hi naus ersehe i nt di e Feststellung der gl ei ehen Ei gnung schwer oder ni cht 
administrierbar. 

Für die Hochschülerschaft 

~~vi~/L( 
Manfred Brand1 

c' 

(Vorsitzender) 

NUR MEHR 8% ALLER STUDIERENDEN ÖSTERREICHS ERHALTEN EINE STUDIENBEIHILFE! 
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